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Text 

Finanzämter mit besonderem Aufgabenkreis 

§ 4. (1) Als Finanzamt mit besonderem Aufgabenkreis besteht das Finanzamt für Gebühren und 
Verkehrsteuern in Wien. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung, wenn es organisatorisch zweckmäßig ist 
und einer wirksamen, einfachen und kostensparenden Vollziehung dient, die Zuweisung aller oder 
einzelner Aufgaben an Finanzämter mit besonderem Aufgabenkreis aufheben und diese Aufgaben 
Finanzämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis übertragen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Verordnung, wenn es organisatorisch zweckmäßig ist 
und einer wirksamen, einfachen und kostensparenden Vollziehung dient, die Zuweisung einzelner 
Aufgaben an Finanzämter mit allgemeinem Aufgabenkreis aufheben und diese Aufgaben Finanzämtern 
mit besonderem Aufgabenkreis übertragen. 
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